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Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Gesundheit Österreich GmbH geändert 
wird, Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bedankt sich für die Übermittlung des oben ange
führten Gesetzesentwurfs und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Laut der wirkungsorientierten Folgenabschätzung des gegenständlichen Entwurfes resultiert 
der Novellierungsbedarf daher, dass bei Beibehaltung des Status-quo die Evaluierung und Qua· 
litätssicherung des österreichischen Brustkrebs- Früherkennungsprogrammes (BKF) nicht bzw. 
nur unzureichend erfolgen könne und somit keine soliden Entscheidungsgrundlagen vorliegen 
würden. 

Allerdings findet bereits sei t 1.1.2014 eine laufende Eva luierung des BKF statt . Bei dieser Eva
luierung, welche im 2. Zusatzprotokoll zum Gesamtvertrag zwischen der österreichischen Ärz
tekammer (ÖÄK) und dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger geregelt sind , werden 
ausschließlich pseudonymisierte (sensible und nicht·sensible) Daten übermittelt. Diese Daten
übermittlungen erfolgen nur indirekt personenbezogen und sind daher bereits gem. Daten
schutz-Gesetz 2000 (vlg. u.a. § 9 DSG) erlaubt und verlangt somit keine weitere gesetzliche 
Regelung. Daher besteht nach Ansicht der WKÖ keine rechtliche Grundlage. um die Evaluie
rung des BKF durch die GÖG im gegenständlichen Entwurf zu normieren. 

Weiteres möchte die WKÖ betonen, dass Softwarefirmen, welche die am BKF teilnehmenden 
Ordinationen, aber auch Insti tute betreuen, die mit der ÖÄK vereinbarten Datensätze bereit s 
in ihre Software integriert haben. Eine Verordnung durch das Bundesministerium wie sie in 
§ 1Sc Abs. 2 des gegenständlichen Entwurfes vorgeschlagen wird, könnte diese Datensätze 
abändern, was zu entsprechenden Mehrkosten bei den Instituten führen würde. 
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Die WKÖ fordert daher, dass die im Entwurf vorgesehenen Änderungen, die das BKF betreffen, 
gänzlich fallengelassen werden, da diese aufgrund der existierenden Evaluierung durch die 
ÖÄK nicht notwendig sind und allenfalls zu Mehrkosten bei den (T I MR·lnstituten führen wür
den. 

Dr. Christoph Leitt 
Präsident 

Freundliche Grüße 

(\ )~xMa1{( r 
Mag. Anna Maria Hochhauser 

Generalsekretärin 
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